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Auftraggeber/in:
Name, Firma, Institution, Verein, etc.:      
Anschrift:
     
Telefon:
     
Auftragnehmer/in:
Familienname:
     
Vorname:
     
Wohnanschrift:
     
Telefon:
     
Geb.-Datum:
     
Staatsangehörigkeit:
     
Art der Tätigkeit und Arbeitsumfang:      
Der/die Auftragnehmer/in ist in der Gestaltung seiner/ihrer Arbeitszeit frei und nicht in den Dienstbetrieb des/der Auftraggebers/in eingebunden. Auch steht es dem/der Auftragnehmer/in frei, sich bei der Vertragserfüllung jederzeit auf eigenes Risiko und eigene Kosten vertreten zu lassen, allerdings hat er/sie auf die entsprechende fachliche Qualifikation des/der Vertreters/in zu achten. Bei der Ausführung des übernommenen Auftrages bedient sich der/die Auftragnehmer/in eigener Betriebsmittel (Arbeitsgerät, -unterlagen etc.) und bestätigt mit seiner/ihrer Unterschrift, vom/von der Auftraggeber/in keine wesentlichen Betriebsmittel beigestellt zu bekommen.

Vertragsdauer:     von               bis          .
Honorar:    €        
 FORMCHECKBOX 
 incl.       UST
 FORMCHECKBOX 
 keine UST (Erklärung:      )

Fahrtkosten: Kilometergeld (€ 0,365/km) und/oder Bahn- / Buskarte in der Höhe von €        .

Barauslagen:      
Zahlungsweise:    FORMCHECKBOX 
 einmalig           FORMCHECKBOX 
 andere:    

   FORMCHECKBOX 
 zwei Teilzahlungen :
1. Rate:

€        





2. Rate: 
€        
Barauslagen und allenfalls vereinbarte Kilometergelder sind gesondert in Rechnung zu stellen.

Konto Nr. des/der Auftragnehmers/in:        
Bank:        
BLZ:        
Bei diesem Vertrag handelt es sich um einen Werkvertrag; der Abschluss eines Dienstvertrages wird beiderseitig nicht gewollt. Es können daher aus diesem Vertrag keine wie immer gearteten Rechte wie aus einem Dienstvertrag abgeleitet werden. Weiters ist der/die Auftragnehmer/in seiner/ihrerseits verpflichtet, die aus diesem Auftragsverhältnis erhaltenen Honorare gegenüber dem für ihn/sie zuständigen Finanzamt zu erklären. Dem/der Auftragnehmer/in ist bewusst und bekannt, dass dieser Vertrag Verpflichtungen nach dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) auslösen kann. Eine allfällige Meldepflicht gegenüber der SVA der gewerblichen Wirtschaft obliegt dem/der Auftragnehmer/in. Im Übrigen gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist, die diesem Vertrag beiliegenden „Allgemeinen Bedingungen für Werkverträge“.

Innsbruck, am      

Auftragnehmer/in:
Auftraggeber/in:

.............................................
.............................................

(Unterschrift)
(Unterschrift)
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